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Rundschreiben 11/2025 
 
 

Magdeburg, 24. April 2025 
 

Bitte beachten: Mit Stellungnahme auf Anhörungsschreiben zum 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

reagieren 
 

Das Landesverwaltungsamt und einige Landkreise haben begonnen landwirtschaftlichen 

Betrieben Anhörungsbescheide zur Umsetzung der TA-Luft zuzusenden.  

Die TA-Luft oder auch unter „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ bekannt, 

konkretisiert die im Bundes-Immissionsschutzgesetz festgelegten Anforderungen zum Schutz 

der Luftreinhaltung bei der Errichtung und beim Betrieb von Anlagen.  

In der Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes- 

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) werden unter 

Nummer 5.4.7.1 spezielle bauliche und betriebliche Anforderungen benannt, die anzuwenden 

sind. Demnach ist unter anderem eine nährstoffangepasste Fütterung für Schweine und 

Geflügel erforderlich. Weiterhin wird unter den Buchstaben j) und k) beschrieben, dass die 

Lagerstätten von Flüssigmist, z.B. Gülle, und Festmist in Form einer Festmistmiete 

abzudecken oder zu überdachen sind. Zudem wird unter Buchstabe h) die Notwendigkeit einer 

Abluftreinigungsanlage und deren Nachrüstung beschrieben.  

Sofern Sie ein Anhörungsschreiben erhalten, sollten Sie in der angegebenen Frist eine 

Stellungnahme mit geplanten und möglichen Maßnahmen zur Umsetzung der erforderlichen 

Aufforderungen bei der zuständigen Stelle einreichen und vor allem mit der Behörde in Kontakt 

treten.  

Ferner kann auch eine meist formlose Fristverlängerung an die entsprechende Behörde 

eingereicht werden, um eine detailliertere Planung vornehmen zu können.  
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